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Internationales Kindschaftsrecht 
Aktuelle Entwicklungen bei den Aufgaben 
des Bundesamts für Justiz 

Das Bundesamt für Justiz (BfJ) in Bonn ist Anlaufstelle und Ansprech-
partner im internationalen Rechtsverkehr. Als deutsche Zentrale Behörde 
im internationalen Kindschaftsrecht leistet es praktische Hilfestellung bei 
grenzüberschreitenden Konfliktfällen, insbesondere bei internationalen 
Sorgerechtskonflikten, bei der grenzüberschreitenden Geltendmachung 
von Unterhaltsansprüchen sowie bei internationalen Adoptionen. Infolge 
der Neuerungen durch die seit dem 1.8.2022 anwendbare Brüssel-IIb-VO 
wurde die grenzüberschreitende Kommunikation auf dem Gebiet der el-
terlichen Verantwortung noch stärker über die Zentralen Behörden kanali-
siert. Das hat bereits zu einer spürbaren Fallzahlsteigerung beim BfJ ge-
führt. Zur Förderung der grenzüberschreitenden Geltendmachung von 
Unterhaltsansprüchen wurden neue Hilfsmittel für die Praxis erarbeitet 
sowie der grenzüberschreitende Zahlungsverkehr in Unterhaltssachen 
mit den USA erleichtert. Das Haager Adoptionsübereinkommen von 1993 
feiert 2023 seinen 30. Geburtstag. Die Reform durch das Adoptionshilfe-
Gesetz hat bewährte Schutzstandards aus dem Übereinkommen auch auf 
solche Staaten erstreckt, die nicht Vertragsstaat des Haager Adoptions-
übereinkommens sind. Erste Entscheidungen nach dem seit April 2021 
geltenden neuen Recht liegen inzwischen vor. Der nachfolgende Beitrag 
versteht sich als Fortsetzung zu den Vorjahresberichten in der ZKJ (zuletzt 
ZKJ 2022, 206 ff.) und gibt einen Überblick über aktuelle Entwicklungen. 
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Stefan Schlauß ist Leiter der Abteilung für Internationa-
les Zivilrecht im Bundesamt für Justiz. Der Beitrag gibt 
die persönlichen Ansichten des Verfassers wieder. 

I. Internationales Sorgerecht 

Seit dem 1.8.2022 gelten in allen EU-Mitglied-
staaten (mit Ausnahme Dänemarks) die neuen 
Regelungen der Verordnung (EU) 2019/1111 
(„Brüssel-IIb-VO“).1 Diese haben in Ablösung 
der Brüssel-IIa-VO2 zu einer Vielzahl von Än-
derungen auf dem Gebiet der elterlichen Ver-
antwortung geführt.3 Damit verbunden sind 
erweiterte Aufgaben des BfJ als deutsche Zen-
trale Behörde im Rahmen der Verordnung.4 

Die grenzüberschreitende Kommunikation in 
internationalen Kindschaftssachen wird noch 
weitgehender als bislang über die Zentralen 
Behörden und damit über das BfJ gesteuert.5 

In internationalen Kindesentführungsfällen er-
gänzt die Brüssel-IIb-VO innerhalb der EU 
das Haager Kindesentführungsübereinkommen 
(HKÜ) von 1980.6 Die Gerichte können ver-
stärkt die Zentralen Behörden zur Unterstüt-
zung bei grenzüberschreitender Kommunikati-
on einbeziehen.7 Auf der Grundlage des HKÜ 
leistet das BfJ insbesondere Hilfe bei der Rück-
führung entführter oder unrechtmäßig zurück-
gehaltener Kinder. Wird ein Kind in einen an-

deren Vertragsstaat entführt, so kann der 
zurückgelassene Elternteil sich mit dem Antrag 
an das BfJ wenden, ihn bei der Rückführung 
des Kindes zu unterstützen.8 Umgekehrt gilt 
das BfJ als bevollmächtigt, für Antragstellende 
aus anderen Vertragsstaaten in Deutschland 
gerichtlich und außergerichtlich tätig zu wer-
den.9 Systematisch hat der zurückgelassene El-
ternteil die Wahl, ob er sich auf das HKÜ stützt 
oder ob er einen ggf. vorhandenen Titel grenz-
überschreitend vollstrecken lässt. Durch die 
Abschaffung des Erfordernisses der Vollstreck-
barerklärung im Anerkennungsstaat wurde die 
grenzüberschreitende Durchsetzung von voll-
streckbaren Titeln im Rahmen der Brüssel-IIb-
VO erleichtert.10 In ihrem Anwendungsbereich 
geht die Brüssel-IIb-VO dem Haager Kinder-
schutzübereinkommen von 1996 (KSÜ)11 vor. 

1. Fallzahlentwicklung im BfJ 

Die Fallzahlentwicklung in der deutschen Zen-
tralen Behörde im BfJ im Jahr 2022 verlief deut-
lich ansteigend.12 Insbesondere die Anzahl neu-
er Vorgänge in der Zusammenarbeit nach der 
Brüssel-IIb-VO ist mit rund 1.000 Vorgängen 
im Vergleich zum Vorjahr (ca. 720) spürbar ge-
stiegen. Dies ist auf die erweiterten Aufgaben 

1 Verordnung (EU) 2019/1111 über die Zuständigkeit, 
die Anerkennung und Vollstreckung von Entschei-
dungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend 
die elterliche Verantwortung und über internationale 
Kindesentführungen, ABl. 2019 L 178, 1. 

2 VO (EG) Nr. 2201/2003 über die Zuständigkeit und 
die Anerkennung und Vollstreckung von Entschei-
dungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend 
die elterliche Verantwortung, ABl. EU 2003 L 338, 1. 

3 Siehe im Einzelnen Garber/Lugani (Hrsg.), Die Brüs-
sel IIb-Verordnung, 2022; Gruber/Möller, IPRax 
2020, 393; Hüßtege, FamRZ 2022, 1591; Schulz, 
FamRZ 2020, 1141. 

4 Siehe unter www.bundesjustizamt.de/sorgerecht 
mit umfassend überarbeiteten Informationen, Hin-
weisen und Broschüren zu den Neuerungen. 

5 Schlauß, ZKJ 2022, 206, 209; Zupan/Höhn/Kluth, 
YPIL 2020/2021, 183. 

6 Haager Übereinkommen vom 25.10.1980 über die 
zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesent-
führung, BGBl. II 1990, 206, 207. 

7 Siehe Beispiele unter I.3. 
8 Kontaktdaten, Informationen und Antragsformulare 

finden sich unter www.bundesjustizamt.de/sorgerecht. 
9 Für die Antragstellung aus dem Ausland hat das BfJ 

ein gesondertes Merkblatt erstellt, das in verschie-
denen Sprachen unter www.bundesjustizamt.de/ 
sorgerecht bzw. www.bundesjustizamt.de/custody-
conflicts abrufbar ist. 

10 Schulz, FamRZ 2020, 1141, 1146. 
11 Haager Übereinkommen vom 19.10.1996 über die 

internationale Zuständigkeit, das anzuwendende 
Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verant-
wortung und der Maßnahmen zum Schutz von 
Kindern, BGBl. II 2009, 602. 

12 Siehe zur Entwicklung im Einzelnen den Tätigkeits-
bericht 2022 des BfJ unter www.bundesjustizamt.de/ 
sorgerecht („Tätigkeitsberichte“). 
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des BfJ nach der Brüssel-IIb-VO zurückzufüh-
ren.13 Bei den Vorgängen handelt es sich zum 
einen insbesondere um die grenzüberschreiten-
de Einholung von Berichten über die soziale La-
ge eines Kindes oder Mitteilungen über Kindes-
wohlgefährdungen (rund 800 Vorgänge). Zum 
anderen waren 180 neue Konsultationsverfah-
ren mit dem Ziel der grenzüberschreitenden 
Unterbringung eines Kindes in einem anderen 
EU-Mitgliedstaat zu verzeichnen (davon rund 
80 % in das Ausland ausgehende Unterbrin-
gungsersuchen). 

Anträge nach dem HKÜ (ggf. i.V.m. der 
Brüssel-IIa/b-VO) beliefen sich in 2022 auf 
einen im Vergleich zum Vorjahr konstanten 
Wert (400 neue Fälle14). Hinsichtlich der aus 
dem Ausland im BfJ eingehenden Rückfüh-
rungsersuchen werden konstant in rund der 
Hälfte der Vorgänge gerichtliche Verfahren 
eingeleitet. Bei ausgehenden Ersuchen erfolgt 
dies im Ausland nur in rund einem Drittel der 
Fälle. Bei im Jahr 2021 im BfJ aus dem Aus-
land eingegangenen Rückführungsverfahren, 
die bei deutschen Gerichten anhängig ge-
macht und bis Anfang 2023 erledigt wurden, 
erfolgten zu knapp zwei Dritteln Rückfüh-
rungsanordnungen (42 %) oder Einigungen 
vor Gericht (21 %). 23 % mündeten in eine 
Ablehnung der Rückführung. Von der An-
tragstellung bei deutschen Gerichten bis zur 
Entscheidung der 1. Instanz vergingen durch-
schnittlich 65 Tage, bis zu einer rechtskräfti-
gen Entscheidung durchschnittlich 90 Tage. 

Wichtigste Partnerstaaten nach dem HKÜ sind 
Polen und die Türkei sowie neu die Ukraine 
aufgrund des durch den russischen Angriffs-
krieg verursachten Flüchtlingsstroms. In der 
Praxis dürften diese Anträge, selbst wenn im 
Einzelfall die Voraussetzungen für ein rechts-
widriges Verbringen oder Zurückhalten erfüllt 
sein sollten, aufgrund des Krieges jedoch kaum 
in eine tatsächliche Rückführung münden, wie 
erste Gerichtsentscheidungen zeigen.15 Im Üb-
rigen ist es bei den in die Ukraine ausgehenden 
Rückführungsverfahren kriegsbedingt nahezu 
zu einem Verfahrensstillstand gekommen. 

Im Anwendungsbereich des KSÜ ging es seit 
dem Kriegsbeginn in der Ukraine insbesondere 
um die Aufnahme, Unterbringung und Versor-
gung von geflüchteten ukrainischen Kindern, 
die zum Teil mit ihren Betreuern oder fremden 
Begleitpersonen aus ukrainischen Waisenhäu-
sern oder Kinderheimen nach Deutschland ge-
kommen sind. In der Ukraine begründete und 
bestehende Sorgerechtsverhältnisse gelten nach 
Art. 16 Abs. 3 KSÜ grundsätzlich auch nach ei-
nem Aufenthaltswechsel nach Deutschland fort. 
Ebenso werden in der Ukraine getroffene Maß-
nahmen im Anwendungsbereich des KSÜ auf-
grund Art. 23 Abs. 1 KSÜ kraft Gesetzes in 
Deutschland anerkannt. Nach dem KSÜ gingen 
im BfJ im Jahr 2022 180 Anträge auf Unterstüt-
zung ein. Neben Vorgängen aus der Ukraine 
handelte es sich insbesondere auch um Verfah-
ren im Verhältnis zum Vereinigten Königreich 
nach dem „Brexit“. 

2. Aktuelle Rechtsprechung 
Auf Vorlage des BGH hatte der EuGH darüber 
zu entscheiden, ob es sich bei einer vor einem 
italienischen Standesbeamten errichteten Schei-
dungsurkunde, die die Erklärungen der Ehegat-
ten über die Ehescheidung erhält, um eine 
gem. Art. 21 Brüssel-IIa-VO anerkennungsfähi-
ge „Entscheidung“ i.S.d. Art. 2 Nr. 4 Brüssel-
IIa-VO handelt.16 Andernfalls wäre im zu-
grunde liegenden Fall eine Anerkennung der 
Ehescheidung durch die zuständige Landesjus-
tizverwaltung nach § 107 FamFG erforderlich 
gewesen. Dabei ist diese Frage auch für das 
Kindschaftsrecht relevant, da sich die Frage, ob 
die Eltern verheiratet sind, auf die Sorgerechts-
situation auswirken kann. Außergerichtliche 
Scheidungen sind in einer zunehmenden An-
zahl von europäischen Mitgliedstaaten bekannt 
(Frankreich, Spanien, Portugal, Italien u.a.). 
Der EuGH bejaht die vorgelegte Frage mit dem 
Hinweis auf die autonome Auslegung des Be-
griffs „Entscheidung“.17 Nach dem Grundsatz 
des gegenseitigen Vertrauens sei eine Entschei-
dung in Ehesachen grundsätzlich zwischen den 
EU-Mitgliedstaaten anzuerkennen. Insbesonde-
re dürfe die Anerkennung nicht deshalb abge-
lehnt werden, weil die Ehescheidung in dieser 
Form nach dem Recht des Mitgliedstaates, in 
dem die Anerkennung beantragt wird, nicht 
zulässig wäre. Art. 2 Nr. 1 Brüssel-IIa-VO defi-
niere als „Gericht“ ausdrücklich alle „Behör-
den“ der Mitgliedstaaten, die für Rechtssachen 
im Rahmen der Verordnung zuständig sind. 
Art. 2 Nr. 4 Brüssel-IIa-VO umfasse auch Ent-
scheidungen, die innerhalb eines außergericht-
lichen Verfahrens ergehen, sofern dies nach 
dem Recht des betreffenden Mitgliedstaates 
zulässig ist. Voraussetzung sei, dass die zustän-
dige Behörde die Kontrolle über den Ausspruch 
der Ehescheidung habe, also das Vorliegen der 
Scheidungsvoraussetzungen selbst prüfe (keine 
reine Privatscheidung).18 Das wird auch auf die 
Brüssel-IIb-VO zu übertragen sein, auch wenn 
sich dort die rechtliche Ausgangssituation mit 
einem eigens erweiterten Abschnitt zu öffent-
lichen Urkunden in Art. 64 ff. Brüssel-IIb-VO 
anders darstellt. 

In der Rechtssache C-638/22 hatte der EuGH 
Gelegenheit, sich mit dem Beschleunigungs-
gebot nach Art. 11 Abs. 3 Brüssel-IIa-VO zu 
befassen.19 Das Vorabentscheidungsersuchen 
erging im Rahmen eines HKÜ-Rückführungs-
verfahrens, das auf die Vollstreckung einer 
Entscheidung über die Rückgabe der durch die 
Kindesmutter nach Polen verbrachten Kinder 
nach Irland gerichtet war. Aufgrund der natio-
nalen polnischen Bestimmungen kommen dem 
Generalstaatsanwalt sowie den Beauftragten für 
Kinderrechte und Bürgerrechte spezielle Befug-
nisse zu, die Aussetzung der Vollstreckung einer 
HKÜ-Rückführungsentscheidung von mindes-
tens zwei Monaten zu erwirken, ohne ihren An-
trag auf Aussetzung begründen zu müssen. 
Es stellte sich daher die Frage, ob Art. 11 
Abs. 3 Brüssel-IIa-VO nationalen Rechtsvor-
schriften entgegensteht, nach denen Stellen, die 

nicht den Status eines Gerichts haben, eine sol-
che Aussetzung der Vollstreckung einer HKÜ-
Rückführungsentscheidung erwirken können. 
Der EuGH bejaht die Frage. Zwar betreffe die 
Verpflichtung aus Art. 11 Abs. 3 Brüssel-IIa-VO 
das Verfahren zum Erlass einer Rückgabeent-
scheidung. Das Gebot der Wirksamkeit und der 
Zügigkeit gelte für die nationalen Stellen jedoch 
auch im Rahmen der Vollstreckung einer sol-
chen Entscheidung. Das Beschleunigungsgebot 
würde seiner praktischen Wirksamkeit beraubt, 
wenn das nationale Recht es, wie in Polen vor-
gesehen, erlauben würde, die Vollstreckung ei-
ner rechtskräftigen Rückgabeentscheidung aus-
zusetzen. 

Auch der EGMR hat sich mit dem Beschleuni-
gungsgebot in Kindesentführungsangelegen-
heiten auseinandergesetzt.20 Zugrunde lag 
auch hier eine Kindesentziehung nach Polen. 
Der EGMR entschied, dass die Dauer des ge-
richtlichen Rückführungsverfahrens vor den 
polnischen Gerichten von acht Monaten über 
zwei Instanzen nicht dem Beschleunigungs-
gebot des Art. 11 HKÜ entspreche. Die im 
vorliegenden Verfahren aufgeführten Gründe 
für die Verfahrensverzögerung mit Hinweis 
auf die Gerichtsorganisation sowie die Belas-
tung des Gerichts seien keine ausreichende 
Rechtfertigung. 

Einen Verstoß gegen das Recht auf Achtung 
des Privat- und Familienlebens erkannte der 
EGMR auch in einem Fall der Kindesentzie-
hung von Deutschland nach Kroatien. Die 
entziehende Kindesmutter argumentierte in 
dem HKÜ-Verfahren, dass nach deutschem 
Recht der unverheiratete antragstellende Va-
ter kein Mitsorgerecht habe (§ 1626a BGB). 
Unter Bezugnahme auf eine Rechtsauskunft 
des BfJ berief sich der Kindesvater dem-
gegenüber ausdrücklich darauf, dass ihm 
nach kroatischem Recht ein Mitsorgerecht für 
die in Kroatien geborenen Kinder zugestan-
den habe und dieses nach Art. 16 Abs. 3 KSÜ 
auch in Deutschland fortgelte. Die kroati-
schen Gerichte wiesen die Klage nach dem 
HKÜ gleichwohl in allen Instanzen ab, ohne 
auf die Argumentation des Kindesvaters ein-
zugehen. Hierin sah der EGMR einen Verstoß 
gegen Art. 8 EMRK.21 

13 Siehe hierzu Schlauß, ZKJ 2022, 206, 208. 
14 86 % Rückführungs- und 14 % Umgangsvorgänge. 
15 OLG Stuttgart, Beschluss vom 13.10.2022 – 17 UF 

186/22, NJW 2022, 3653, siehe unter I.2. 
16 EuGH, Urteil vom 15.11.2022 – C-646/20, FamRZ 

2023, 21; Anmerkung Dimmler, FamRB 2023, 4. 
17 Näher zu dem Fall auch Mansel/Thorn/Wagner, 

IPRax 2023, 109, 139; Dutta, FamRZ 2023, 16. 
18 Vgl. zu einem ähnlich gelagerten, beim KG anhän-

gigen Verfahren betreffend die Ehescheidung vor 
einem spanischen Notar Dutta, FamRZ 2023, 349. 

19 EuGH, Urteil vom 16.2.2023 – C-638/22 PPU, juris, 
mit Anmerkung Botthof, FamRZ 2023, 697. 

20 EGMR, Urteil vom 17.3.2022 – Moga v. Poland, 
80606/17. 

21 EGMR, Urteil vom 1.9.2022 – Z v. Croatia, 
21347/21. 
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Das OLG Stuttgart hatte sich als eines der 
ersten deutschen Gerichte mit der Kindes-
rückführung nach dem HKÜ in die Ukraine 
seit Ausbruch des russischen Angriffskrieges 
zu befassen.22 Wie das Amtsgericht lehnt es 
eine Rückführung des Kindes in die Ukraine 
nach Art. 13 Abs. 1 lit. b HKÜ ab. In Gesamt-
würdigung aller Umstände sieht es das OLG 
für erwiesen an, dass mit einer Rückführung 
des Kindes in die Ukraine, bezogen auf das 
gesamte Staatsgebiet, die schwerwiegende 
Gefahr eines körperlichen oder seelischen 
Schadens für das Kind nach Art. 13 Abs. 1 
lit. b HKÜ verbunden wäre.23 Dabei stellt es 
– ungeachtet der Beweislast der antragsgeg-
nerischen Partei für das Vorliegen der Vo-
raussetzungen des Ausnahmetatbestands – 
auf die allgemeinkundige Gesamtsituation in 
der Ukraine seit Kriegsbeginn ab. 

3. Beispiele für Unterstützungs-
möglichkeiten durch das BfJ 
nach der Brüssel-IIb-VO 

Die Zentralen Behörden im internationalen 
Kindschaftsrecht bilden ein Netzwerk, in des-
sen Rahmen sie grenzüberschreitend zusam-
menarbeiten, die Zusammenarbeit zwischen 
den zuständigen Gerichten und Behörden för-
dern sowie ggf. Anspruchsberechtigte bei der 
grenzüberschreitenden Durchsetzung ihrer 
Rechte unterstützen. Die Brüssel-IIb-VO führt 
dieses bewährte System fort und vertieft die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterli-
chen Verantwortung durch erweiterte Rege-
lungen in Kapitel V.24 Dabei wurde die grenz-
überschreitende Kommunikation im Bereich 
der elterlichen Verantwortung noch stärker 
über die Zentralen Behörden kanalisiert.25 Ins-
besondere sind – außer in dringenden Fällen 
und unbeschadet der direkten Kommunikati-
onsmöglichkeit zwischen Gerichten (Art. 86 
Brüssel-IIb-VO) – Ersuchen nach Kapitel V 
grundsätzlich über die Zentralen Behörden 
vorzulegen (Art. 78 Abs. 3 Brüssel-IIb-VO). 
Das betrifft insbesondere auch die grenzüber-
schreitende Kommunikation zwischen Jugend-
ämtern. Die Zusammenarbeit beruht auf dem 
Prinzip des direkten Verkehrs zwischen den 
Zentralen Behörden der Mitgliedstaaten. In 
diesen arbeiten hochspezialisierte Fachkräfte, 
die ihre Partner im Ausland regelmäßig per-
sönlich kennen und einen engen und unmit-
telbaren Austausch pflegen. Zu möglichen 
Konstellationen, in denen die Zentralen Behör-
den Unterstützung leisten können, zählen in 
der Praxis z.B. die folgenden Fälle:26 

a) Unterstützung bei 
der Aufenthaltsermittlung 

Die Zentralen Behörden können Hilfe bei der 
Ermittlung des Aufenthaltsortes eines Kindes 
im Einklang mit den nationalen Rechtsvor-
schriften leisten (Art. 79 lit. a Brüssel IIb-VO). 
Nach § 7 IntFamRVG trifft das BfJ alle erfor-
derlichen Maßnahmen einschließlich der Ein-

schaltung von Polizeivollzugsbehörden, um 
den Aufenthaltsort des Kindes zu ermitteln, 
wenn dieser unbekannt ist und Anhaltspunk-
te dafür vorliegen, dass sich das Kind im In-
land befindet.27 

b) Unterstützung beim grenzüber-
schreitenden Informationsaustausch/ 
Mitteilung über Kindeswohlgefährdungen 

Die Unterstützung bei der Erhebung und dem 
Austausch von Informationen in Verfahren be-
treffend die elterliche Verantwortung (Art. 79 
lit. b, 80 Brüssel-IIb-VO) stellt eine Kernaufga-
be der Zentralen Behörden dar.28 Insbesondere 
können Berichte über die Situation eines Kin-
des, über laufende Verfahren und über Ent-
scheidungen eingeholt werden (Art. 80 Abs. 1 
lit. a Brüssel-IIb-VO). Art. 80 Abs. 1 lit. b Brüs-
sel-IIb-VO regelt im Vergleich zur Vorgänger-
fassung ausdrücklich, dass die vorzulegenden 
Informationen nicht nur das Kind selbst, son-
dern insbesondere auch die Situation eines El-
ternteils eines Verwandten oder einer anderen 
zur Betreuung geeigneten Person betreffen 
können. Nach Art. 80 Abs. 1 lit. c Brüssel-IIb-
VO können Ersuchen gestellt werden, zu prü-
fen, ob Maßnahmen zum Schutz des Kindes 
getroffen werden müssen. Gegebenenfalls sind 
ausländische Gerichte oder Behörden über be-
reits ergriffene Schutzmaßnahmen zu unter-
richten (Art. 80 Abs. 2 Brüssel-IIb-VO). Die 
Einbindung der Jugendämter durch das BfJ er-
folgt nach § 9 IntFamRVG. 

c) Unterstützung bei grenzüber-
schreitenden Unterbringungen 

Die Zentralen Behörden leisten vermittelnde 
Unterstützung bei der grenzüberschreitenden 
Unterbringung von Kindern (Art. 79 lit. f, 82 
Brüssel IIb-VO). Um ein ordnungsgemäßes 
Unterbringungsverfahren unter Einhaltung des 
Zustimmungserfordernisses des aufnehmen-
den Staates sicherzustellen, wurde die Rolle 
der Zentralen Behörden durch Art. 82 Brüssel-
IIb-VO gestärkt. Das Ersuchen um Zustim-
mung zu einer grenzüberschreitenden Unter-
bringung muss nach Art. 82 Abs. 1 und 5 
Brüssel-IIb-VO zwingend über die Zentralen 
Behörden übermittelt werden.29 

d) Erleichterung der grenzüberschreiten-
den Kommunikation zwischen Gerichten 

Die grenzüberschreitende Kommunikation zwi-
schen Gerichten kann z.B. erleichtert werden 

• in Fällen der Übertragung der Zuständig-
keit an ein Gericht eines anderen Mitglied-
staats (Art. 79 lit. e Brüssel-IIb-VO); dazu 
zählen zum einen die Kommunikation nach 
Art. 12 Brüssel-IIb-VO im Falle der beab-
sichtigen Übertragung der Zuständigkeit 
durch ein zuständiges Gericht an ein Ge-
richt eines anderen Mitgliedstaats, zu dem 
das Kind eine besondere Bindung hat sowie 

Ersuchen um Übertragung der Zuständig-
keit durch ein Gericht eines nicht zuständi-
gen Mitgliedstaats nach Art. 13 Brüssel-IIb-
VO; 

• bei Fragen der anderweitigen Rechtshängig-
keit (Art. 20 Brüssel IIb-VO), z.B., wenn in 
einem unter die Brüssel-IIb-VO fallenden 
Verfahren eine anderweitige Rechtshängig-
keit eingewandt wird und das Gericht bei 
dem Gericht des anderen Mitgliedstaats um 
Auskunft ersuchen möchte (Art. 79 lit. e 
Brüssel-IIb-VO); 

• bei einstweiligen Maßnahmen, einschließ-
lich Schutzmaßnahmen, die das Gericht er-
lässt, um das Kind vor einer schwerwiegen-
den Gefahr zu schützen (Art. 15, 79 lit. e 
Brüssel-IIb-VO); 

• in Kindesentführungsfällen, z.B. zur Abklä-
rung der Frage, ob angemessene Vorkeh-
rungen nach Art. 13 Abs. 1 lit b HKÜ zum 
Schutz des Kindes nach seiner Rückkehr 
getroffen wurden (Art. 27 Abs. 3 und 4 
Brüssel-IIb-VO); 

• im Falle einer Nichtrückführungsentscheidung 
aufgrund  von Art.  13 Abs. 1 lit. b, Abs. 2  
HKÜ und der Übermittlung der ablehnenden 
Entscheidung an das mit einem Sorgerechts-
verfahren befasste Gericht im Ursprungsmit-
gliedstaat (Art. 29 Abs. 3 Brüssel-IIb-VO); 

• bei der Umsetzung von Umgangsentschei-
dungen in einem anderen Mitgliedstaat 
(Art. 79 lit. d, 81 Brüssel-IIb-VO). 

e) Hilfestellung für Träger der elterlichen 
Verantwortung 

Den Trägern der elterlichen Verantwortung 
kann u.a. Hilfestellung geleistet werden 

• durch Bereitstellung von Informationen be-
treffend die Anerkennung und Vollstreckung 
von Entscheidungen, insbesondere über das 
Umgangsrecht oder die Rückgabe eines Kin-
des, einschließlich Informationen über die 

22 OLG Stuttgart, Beschluss vom 13.10.2022 – 17 UF 
186/22, NJW 2022, 3653; Erb-Klünemann, NZFam 
2022, 1094. 

23 Vgl. zu den Ablehnungsgründen nach Art. 13 HKÜ 
allgemein Erb-Klünemann, FamRB 2018, 327 sowie 
die aktuelle Entscheidung des OLG Bremen, Be-
schluss vom 19.12.2022 – 4 UF 69/22, FamRZ 
2023, 608. 

24 Schlauß/Fucik, in: Garber/Lugani, Die Brüssel IIb-
VO, Rn. 16/2. 

25 Schlauß, ZKJ 2022, 206, 208. 
26 Siehe für weitere praktische Hinweise zur neuen 

Brüssel-IIb-VO den Praxisleitfaden der EU-Kommis-
sion, abrufbar unter den Veröffentlichungen des EJN 
auf dem Europäischen Justizportal unter https:// 
e-justice.europa.eu/287/DE/ejn_s_publications. 

27 Näher hierzu Schlauß/Fucik, in: Garber/Lugani, Die 
Brüssel IIb-VO, Rn. 16/58. 

28 Im Einzelnen hierzu Schlauß/Fucik, in: Garber/Lu-
gani, Die Brüssel IIb-VO, Rn. 16/109 ff. 

29 Schlauß/Fucik, in: Garber/Lugani, Die Brüssel IIb-
VO, Rn. 16/135. 
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Möglichkeiten, Verfahrens- und Prozesskos-
tenhilfe zu erlangen (Art. 79 lit. c Brüssel-
IIb-VO);30 

• durch Erleichterung einer gütlichen Einigung 
zwischen den Trägern der elterlichen Verant-
wortung im Wege der Mediation oder ande-
rer Mittel der alternativen Streitbeilegung 
(Art. 79 lit. g Brüssel-IIb-VO). Zur Durchfüh-
rung einer Mediation kooperiert das BfJ mit 
dem gemeinnützigen Verein MiKK e.V. Inter-
nationales Mediationszentrum für Familien-
konflikte und Kindesentführung in Berlin.31 

• Die Unterstützung von Elternteilen bei 
der Antragstellung nach dem HKÜ im Fal-
le einer grenzüberschreitenden Kindesent-
führung bleibt unverändert Aufgabe der 
Zentralen Behörden nach dem HKÜ; die 
Brüssel-IIb-VO trifft insoweit nur ergän-
zende Bestimmungen.32 

4. Unterstützung durch 
das Europäische Justizielle 
Netz und Verbindungsrichter 

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwi-
schen den Gerichten wird über verschiedene 
Wege gefördert, nicht nur durch die Zentralen 
Behörden. Ausgangspunkt ist die unmittelbare 
richterliche Kommunikationsmöglichkeit. Hier-
für bildet Art. 86 Brüssel-IIb-VO erstmals eine 
ausdrückliche normative Grundlage im europäi-
schen Familienrecht.33 Die Norm bestätigt die 
teils schon bestehende richterliche Praxis und 
gibt ihr im Anwendungsbereich der Verord-
nung ein rechtssicheres Fundament. Die Wahl 
des Kommunikationsweges ist in das richterli-
che Ermessen gestellt.34 Gerichte können also 
frei wählen, ob sie den direkten Kontakt zum 
ausländischen Gericht suchen oder die Zentra-
len Behörden als „Vermittler“ beteiligen. Dane-
ben bestehen weitere Möglichkeiten für die 
Gerichte, sich bei der grenzüberschreitenden 
Kommunikation unterstützen zu lassen, nämlich 
insbesondere durch die Einschaltung der Kon-
taktstellen oder Familienrichterinnen und -rich-
ter im Rahmen des Europäischen Justiziellen 
Netzes für Zivil- und Handelssachen oder durch 
die Inanspruchnahme des Internationalen Haa-
ger Richternetzwerkes. 

a) Europäisches Justizielles Netz 
für Zivil- und Handelssachen 

Auf EU-Ebene kann neben den Zentralen Be-
hörden das Europäische Justizielle Netz (EJN) 
für Zivil- und Handelssachen die grenzüber-
schreitende Kommunikation zwischen den 
Gerichten der Mitgliedstaaten fördern.35 Das 
EJN für Zivil- und Handelssachen hat die Auf-
gabe, die justizielle Zusammenarbeit zwi-
schen den Mitgliedstaaten zu erleichtern.36 

Das Netzwerk kann die Gerichte informell im 
konkreten Einzelfall unterstützen, so z.B. bei 
grenzüberschreitenden Zustellungen und Be-
weisaufnahmen, bei einfach gelagerten Aus-

künften zum ausländischen Recht oder bei 
der Ermittlung von zuständigen Stellen.37 

Auch bei der Kontaktanbahnung zwischen 
den Gerichten kann das EJN vermitteln. Um-
fangreiche Informationen zum EJN, zu den 
Unterstützungsmöglichkeiten sowie zu den 
nationalen Rechten finden sich auf dem Euro-
päischen Justizportal.38 

Das EJN ist dezentral aufgebaut. In Deutschland 
besteht es zum einen aus der nach § 16a Abs. 
1 EGGVG im BfJ angesiedelten Bundeskontakt-
stelle und 16 Landeskontaktstellen in den Bun-
desländern.39 Hinzukommen als weitere Mit-
glieder die Zentralen Behörden, Berufskammern 
und -verbände, eine deutsche Verbindungs-
beamtin im französischen Justizministerium so-
wie Familienrichterinnen und -richter.40 Viele 
EU-Mitgliedstaaten haben die Haager Verbin-
dungsrichterinnen und -richter als Mitglieder im 
Netz benannt. Deutschland hat darüber hinaus 
zwei weitere Familienrichterinnen und -richter 
als Mitglieder im EJN berufen. Damit sind der-
zeit vier deutsche Familienrichterinnen und 
-richter im Rahmen des EJN tätig.41 

b) Internationales Haager 
Richternetzwerk 

Das Internationale Haager Richternetzwerk 
(IHNJ) ist weltweit im Rahmen der Haager Kon-
ferenz für Internationales Privatrecht (HCCH) 
tätig.42 Es umfasst weltweit rund 150 Verbin-
dungsrichterinnen und -richter.43 In Deutsch-
land sind zwei Haager Verbindungsrichterinnen 
benannt, die zugleich auch EJN-Familienrichte-
rinnen sind.44 Hauptaufgabe der Haager Ver-
bindungsrichterinnen und -richter ist die Ver-
mittlung einer direkten grenzüberschreitenden 
Kommunikation zwischen Gerichten in Kindes-
entführungsangelegenheiten nach dem HKÜ. 

II. Auslandsunterhalt 

Der Bereich der grenzüberschreitenden Gel-
tendmachung von Unterhaltsansprüchen ist 
zahlenmäßig besonders praxisrelevant. Zentrale 
Behörden leisten auch hier einen Beitrag dazu, 
praktische Hürden abzubauen.45 Das BfJ als 
deutsche Zentrale Behörde nach § 4 Auslands-
unterhaltsgesetz (AUG) unterstützt in Deutsch-
land lebende unterhaltsberechtigte Kinder und 
Alleinerziehende sowie öffentliche Stellen, wie 
Jugendämter, in ihrer Funktion als Beistände 
oder Unterhaltsvorschusskassen bei der Gel-
tendmachung von Unterhaltsansprüchen im 
Ausland.46 Bei solchen ausgehenden Anträgen 
fungiert das BfJ als Empfangs- und Übermitt-
lungsstelle. Der Service ist kostenfrei. Für die 
Antragstellung sieht das AUG eine amtsgericht-
liche Vorprüfung der Anträge vor, um eine An-
tragstellung in Wohnortnähe zu gewährleisten. 
Gemäß § 7 AUG erfolgt die Entgegennahme 
und Prüfung der Anträge durch das für den Sitz 
des OLG zuständige Amtsgericht, in dessen Be-
zirk die antragstellende Person ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt hat. Das Vorprüfungsgericht 

reicht die Unterlagen sodann an das BfJ weiter. 
Umgekehrt treibt das BfJ auch Unterhalts-
ansprüche im Ausland lebender Berechtigter in 
Deutschland bei. Diesbezüglich gilt es nach § 5 
AUG als bevollmächtigt, im Inland im Namen 
der unterhaltsberechtigten Person gerichtlich 
und außergerichtlich tätig zu werden. Erwirkte 
Unterhaltsgelder kommen den Unterhaltsbe-
rechtigten ungeschmälert zugute. Gleichzeitig 
werden die öffentlichen Haushalte entlastet, in-
dem Unterhaltsvorschuss- und Sozialleistungen 
eingespart werden können bzw. im Fall er-
folgter Leistungen Regress genommen werden 
kann. Praktisch wichtigste Rechtsgrundlage im 
internationalen Unterhaltsrecht ist die EG-Un-

30 Schlauß/Fucik, in: Garber/Lugani, Die Brüssel IIb-
VO, Rn. 16/83. 

31 www.mikk-ev.de. 
32 Schlauß/Fucik, in: Garber/Lugani, Die Brüssel IIb-

VO, Rn. 16/37; für Kindesentführungen im Ver-
hältnis zu Nicht-Vertragsstaaten des HKÜ sowie für 
Situationen im Vorfeld oder im Nachgang von ge-
richtlichen Rückführungsverfahren steht daneben 
das Angebot der Zentralen Anlaufstelle für grenz-
überschreitende Kindschaftskonflikte und Media-
tion zur Verfügung, www.zank.de. 

33 Erb-Klünemann/Ertl, in: Garber/Lugani, Die Brüssel 
IIb-VO, Rn. 11/1 ff. 

34 Schulz, FamRZ 2020, 1141, 1149. 
35 https://e-justice.europa.eu/21/DE/european_judici-

al_network_in_civil_and_commercial_matters. 
36 Entscheidung Nr. 2001/470/EG des Rates vom 

28.5.2001, ABl. EG 2001 L 174, 25, geändert 
durch Entscheidung Nr. 568/2009/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 18.6.2009, 
ABl. EG 2009 L 168, 35. 

37 Siehe zum EJN für Zivil- und Handelssachen die In-
formationen des BfJ als deutsche Bundeskontakt-
stelle unter www.bundesjustizamt.de/ejnzh. 

38 https://e-justice.europa.eu/21/DE/ european_judi-
cial_network_in_civil_and_commercial_matters. 

39 Schlauß, ZKJ 2018, 214, 217. 
40 Siehe unter www.bundesjustizamt.de/ejnzh: „Die 

deutschen Mitglieder im EJN“. 
41 Die Kontaktdaten sowohl der deutschen Kontakt-

stellen im EJN als auch der EJN-Familienrichterinnen 
und -richter sind abrufbar über das Merkblatt des 
BfJ „Das Europäische Justizielle Netz (EJN) für Zivil-
und Handelssachen – Praktische Unterstützung für 
deutsche Gerichte in Verfahren mit grenzüber-
schreitenden Bezügen“ unter www.bundesjustiz-
amt.de/ejnzh. 

42 Siehe zum Internationalen Haager Richternetzwerk 
Erb-Klünemann/Ertl, in: Garber/Lugani, Die Brüssel 
IIb-VO, Rn. 11/29; Menne, FamRB 2021, 477, 479. 

43 www.hcch.net – Child Abduction Section – „The 
International Hague Network of Judges“. 

44 Siehe unter www.bundesjustizamt.de/sorgerecht – 
„Amts- und Rechtshilfe“. 

45 Siehe auf der Seite des BfJ als deutscher Zentralen 
Behörde unter www.bundesjustizamt.de/auslands-
unterhalt. 

46 Ein umfangreiches Informations- und Serviceange-
bot des BfJ findet sich unter www.bundesjustiz-
amt.de/auslandsunterhalt; daneben bietet auch das 
DIJuF Unterstützungsleistungen für seine Mitglieder 
an, www.dijuf.de. 
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terhaltsverordnung (EG-UntVO).47 Unter den 
Voraussetzungen der Art. 17 ff. EG-UntVO ist 
danach kein Vollstreckbarerklärungsverfahren 
im EU-Ausland notwendig, sodass Unterhalts-
titel vereinfacht durchgesetzt werden können. 
Daneben gewinnt das Haager Unterhaltsüber-
einkommen (HUÜ) von 2007 an Bedeutung.48 

1. Fallzahlentwicklung im BfJ 

Die Fallzahlentwicklung auf dem Gebiet der 
grenzüberschreitenden Geltendmachung von 
Unterhaltsansprüchen ist konstant.49 Die An-
zahl der insgesamt im BfJ anhängigen Ver-
fahren beläuft sich mit über 10.000 Akten 
und knapp 14.000 Antragstellenden auf mit 
den Vorjahren vergleichbarem Niveau. Die 
Zahl der jährlichen Neueingänge beziffert sich 
auf knapp 1.700 Akten mit rund 2.100 An-
tragstellenden. 

63 % der 2022 neu eingeleiteten Verfahren 
betrafen Fälle, in denen sich die Unterhalts-
berechtigten im Ausland aufhalten und der 
Unterhalt in Deutschland geltend gemacht 
werden soll. Hierbei gingen die mit Abstand 
meisten Ersuchen nach wie vor aus Polen ein 
(36 %), gefolgt von Ersuchen aus Österreich 
(16 %) und der Schweiz (6 %). Bei 37 % der 
in 2022 neuen Verfahren handelte es sich um 
Fälle, in denen sich die Unterhaltsberechtig-
ten in Deutschland aufhalten und der Unter-
halt im Ausland geltend gemacht werden soll. 
Bei diesen ausgehenden Ersuchen waren – 
wie in den Vorjahren – die USA (28 %) mit 
Abstand der bedeutendste Kooperationspart-
ner. Weitere besonders bedeutsame Staaten, 
in die das BfJ Ersuchen übermittelt, sind die 
Schweiz (15 %), Österreich (9 %) und Polen 
(7 %). 

Der weitaus größte Teil der neu eingeleiteten 
Verfahren betrifft Ersuchen nach der EG-
UntVO (rund 70 %). Daneben gewinnt das 
HUÜ 2007 an praktischer Relevanz. Es findet 
inzwischen u.a. im Verhältnis zu den USA, dem 
Vereinigten Königreich, Norwegen, Ukraine, 
Brasilien, Neuseeland und der Türkei sowie seit 
2022 neu auch im Verhältnis zu den Philippinen 
und Ecuador Anwendung. Die Zahlen der neu 
eingeleiteten Verfahren nach dem UN-Überein-
kommen  von 1956 sinken  entsprechend kon-
tinuierlich.50 Der größte Anteil der Verfahren 
nach dem UN-Übereinkommen entfällt noch 
auf die Schweiz.51 Die förmlich verbürgte Ge-
genseitigkeit spielt als Rechtsgrundlage für die 
grenzüberschreitende Unterhaltsdurchsetzung 
lediglich eine untergeordnete Rolle, da sie nur 
noch im Verhältnis zu elf kanadischen Provin-
zen/Territorien sowie im Verhältnis zur Republik 
Südafrika gilt. 

2. Aktuelle Rechtsprechung 

In der Rechtssache C-644/20 hatte sich der 
EuGH mit einem Kindesunterhaltsanspruch im 
Fall einer Kindesentziehung zu befassen.52 

Nach dem zugrunde liegenden Sachverhalt 

machte die entziehende Kindesmutter in Po-
len, ungeachtet einer Rückführungsverpflich-
tung nach dem HKÜ, Unterhaltsansprüche 
gegen den im Vereinigten Königreich zurück-
gelassenen Kindesvater geltend. Im Zusam-
menhang mit der Frage nach dem anwend-
baren Recht war entscheidungsrelevant, ob 
die Kinder trotz des Umstands, dass sie wider-
rechtlich in Polen zurückgehalten wurden, und 
obwohl ihre Rückkehr in das Vereinigte König-
reich gerichtlich angeordnet worden war, ei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt in Polen be-
gründen konnten, mit der Folge, dass nach 
Art. 3 Abs. 2 des Haager Unterhaltsprotokolls 
(HUP)53 polnisches Recht zur Anwendung 
kam. Der EuGH stellt fest, dass allein der 
Umstand, dass ein Kind nach einem wider-
rechtlichen Zurückhalten durch Anordnung ei-
nes Gerichts in den Staat des bisherigen ge-
wöhnlichen Aufenthalts zurückzuführen ist, 
nicht ausschließe, dass das Kind einen ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet des 
Entführungsstaats begründen könne. Der ge-
wöhnliche Aufenthalt sei – anknüpfend an die 
ständige Rechtsprechung des Gerichtshofs – 
der Ort, an dem sich insbesondere unter Be-
rücksichtigung des familiären und sozialen 
Umfelds der tatsächliche Lebensmittelpunkt 
befinde, was im Wege einer Gesamtwürdi-
gung aller Umstände zu beurteilen sei. Anders 
als Art. 10 Brüssel-IIa-VO sehe das Haager 
Protokoll kein Korrektiv für den Fall einer Kin-
desentziehung vor. Eine entsprechende An-
wendung des Rechtsgedankens des Art. 10 
Brüssel-IIa-VO sei im Hinblick auf das Ziel des 
Art. 3 Abs. 2 HUP, im Sinne des Kindeswohls 
den Bezug zum Ort des tatsächlichen Lebens-
mittelpunktes zu wahren, nicht gerechtfertigt. 
Die Entscheidung dürfte – auch wenn zum an-
wendbaren Recht ergangen – auch auf Fragen 
der internationalen Zuständigkeit ausstrahlen, 
soweit sich diese auf den gewöhnlichen Auf-
enthalt gründet.54 

Der BGH55 hat seine Rechtsprechung zu An-
erkennungshindernissen bei fiktiver Zustel-
lung der verfahrenseinleitenden Schriftstücke 
nach Art. 22 lit. e Nr. i) HUÜ 2007 bestä-
tigt.56 Danach sei nicht auf die formal 
ordnungsgemäße Zustellung der Benachrich-
tigung vom Verfahren, sondern auf die tat-
sächliche Wahrung der Verteidigungsrechte 
abzustellen. Die Verteidigungsrechte gelten 
als gewahrt, wenn der Anspruchsgegner 
Kenntnis vom laufenden Gerichtsverfahren 
erlangt habe und deshalb seine Rechte gel-
tend machen konnte. Dabei stelle eine fikti-
ve Zustellung kein generelles Anerkennungs-
hindernis dar. Vielmehr sei eine Abwägung 
der schützenswerten Interessen der Beteilig-
ten vorzunehmen. Aufseiten des Antrags-
gegners sei zu berücksichtigen, ob er durch 
sein Entziehen die Veranlassung einer fikti-
ven Zustellung an ihn zu vertreten habe. 
Demgegenüber sei jedoch im Einzelfall auch 
ein vorwerfbares Verhalten der Antragstel-

lerseite zu berücksichtigen, die im vorliegen-
den Fall Kenntnis vom neuen Wohnsitz des 
Antragsgegners hatte, dies jedoch dem Ge-
richt nicht mitgeteilt hatte. 

Das OLG Karlsruhe hat sich in einer Entschei-
dung mit weiteren typischen Einwänden im 
Rahmen eines Vollstreckbarerklärungsverfah-
rens befasst. Streitgegenständlich war die 
Vollstreckbarerklärung eines Beschlusses der 
norwegischen Sozialversicherungsanstalt für 
Auslandsangelegenheiten. Die Anerkennung 
und Vollstreckbarerklärung der Entscheidung 
richtete sich nach Art. 19 ff. HUÜ 2007. Der 
Umstand, dass die norwegische Behörde kein 
Gericht ist, stand dem nicht entgegen; Ent-
scheidungen von Verwaltungsbehörden sind 
solchen von Gerichten gleichgestellt (Art. 19 
Abs. 1, 3 HUÜ 2007). Das OLG verneint ein 
Anerkennungshindernis im Hinblick auf eine 
entgegenstehende Entscheidung nach Art. 22 
lit. d HUÜ 2007, da es sich bei der zwischen 
den Beteiligten abgeschlossenen Unterhaltsver-
einbarung mangels behördlicher oder gericht-
licher Bestätigung nicht um eine zu beachten-
de Entscheidung i.S.d. Art. 19 Abs. 1 Satz 2 
HUÜ 2007 handele. Auch ein Ordre-public-
Verstoß sei nicht gegeben. Soweit der Be-
schwerdeführer vortrage, die norwegische Be-
hörde habe die zwischen den Beteiligten 
abgeschlossene Unterhaltsvereinbarung miss-
achtet, liege darin kein offensichtlicher Verstoß 
gegen wesentliche Grundsätze der deutschen 
Rechtsordnung. Selbst wenn das materielle 
Recht im Unterhaltsverfahren falsch angewen-

47 Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates vom 
18.12.2008 über die Zuständigkeit, das anwend-
bare Recht, die Anerkennung und Vollstreckung 
von Entscheidungen und die Zusammenarbeit in 
Unterhaltssachen, ABl. EU 2009 L 7, 1. 

48 Haager Übereinkommen über die internationale Gel-
tendmachung der Unterhaltsansprüche von Kindern 
und anderen Familienangehörigen vom 23.11.2007, 
ABl. EU 2011 L 192, 51. 

49 Siehe zur Entwicklung im Einzelnen den Tätigkeits-
bericht 2022 des BfJ unter www.bundesjustizamt. 
de/auslandsunterhalt („Tätigkeitsberichte“). 

50 UN-Übereinkommen über die Geltendmachung 
von Unterhaltsansprüchen im Ausland, BGBl. 1959 
II S. 150. 

51 Seit 2018 besteht im Verhältnis zur Schweiz die 
Möglichkeit der Geltendmachung von Ansprüchen 
durch öffentliche Stellen aufgrund einer gesonder-
ten gemeinsamen Verwaltungspraxis, siehe www. 
bundesjustizamt.de/auslandsunterhalt („Rückgriff 
in der Schweiz“). 

52 EuGH, Urteil vom 12.5.2022 – C-644/20, FamRZ 
2022, 1029, mit Anmerkung Rieländer, NZFam 2022, 
742. 

53 Protokoll auf das auf Unterhaltspflichten anzuwen-
dende Recht, ABl. 2009 L 331, 19. 

54 Schlauß, FamRB 2022, 370, 372. 
55 BGH, Beschluss vom 26.1.2022 – XII ZB 280/20, 

FamRZ 2022, 716, mit Anmerkung Streicher, FamRB 
2022, 174. 

56 Vgl. zum Parallelverfahren bereits BGH, Beschluss 
vom 9.6.2021 – XII ZB 416/19, FamRZ 2021, 
1647. 
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det worden sein sollte, verhindere das Verbot 
der révision au fond (Art. 28 HUÜ 2007) im 
Verfahren zur Vollstreckbarerklärung eine in-
haltliche Nachprüfung der ausländischen Ent-
scheidung oder des ihr zugrunde liegenden 
Verfahrens. Hierfür seien allein die Gerichte 
und Behörden des Ursprungsstaates zuständig. 
Gleiches gelte für den erhobenen Einwand der 
Erfüllung. Zwar lasse § 59a Abs. 1 AUG auch 
Einwendungen gegen den Anspruch selbst im 
Beschwerdeverfahren zu, dies aber nur dann, 
wenn die Gründe, auf denen diese beruhten, 
erst nach Erlass der ausländischen Entschei-
dung entstanden seien, was im zugrunde lie-
genden Fall unstreitig nicht zutraf. Auch der 
Vortrag, dass es in Norwegen keine echte 
Rechtsbehelfsmöglichkeit gegeben habe, da 
Ausgangs- und Widerspruchsbehörde identisch 
seien, begründe keinen Verstoß gegen den 
verfahrensrechtlichen ordre public.57 

3. Internationale Zusammenarbeit 
Im Mai 2022 tagte die erste Spezialkommis-
sion zum HUÜ/HUP 2007 in Den Haag. Die 
Konferenz hat im Ergebnis bestätigt, dass das 
Übereinkommen und das Protokoll in der 
Praxis im Wesentlichen gut funktionieren. Die 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen sind 
auf der HCCH-Webseite abrufbar.58 

Im Dezember 2022 fand im Rahmen des Eu-
ropäischen Justiziellen Netzes (EJN) in Zivil-
und Handelssachen das jährliche Treffen 
der Zentralen Behörden nach der EG-UntVO 
statt. Bei dem Treffen wurde der über 
mehrere Jahre erarbeitete Leitfaden für die 
EG-UntVO angenommen. Das umfangrei-
che Praxisdokument, an dessen Erstellung 
das BfJ mitgewirkt hat, ist auf dem Europäi-
schen Justizportal abrufbar und bietet einen 
Gesamtüberblick über die rechtlichen und 
praktischen Fragestellungen im Rahmen der 
Anwendung der Verordnung.59 

Eine weitere Erleichterung für die Praxis 
wurde im Rahmen der Vorgänge eingeführt, 
in denen mithilfe des BfJ Unterhaltsansprü-
che in den USA geltend gemacht werden, 
und in denen nunmehr neu der bisherige 
Scheckverkehr seitens der USA durch elek-
tronische Überweisungen abgelöst wurde. 
Anders als im Zahlungsverkehr mit anderen 
Staaten weltweit erfolgten Unterhaltszah-
lungen bisher seitens der USA fast aus-
schließlich per Scheck. Das war arbeits- und 
zeitaufwendig und mit Kosten für die Ein-
lösung der Schecks verbunden. 2022 wur-
den im BfJ so über 10.000 U.S.-Schecks 
bearbeitet. Ende 2022 hat die Bundesbank 
den Auslandsscheckverkehr insgesamt ein-
gestellt. Gleichzeitig ist es nach jahrelangen 
Vorbereitungen gelungen, dass die USA eine 
zentralisierte Überweisungslösung ins Leben 
gerufen hat, über die Zahlungen aus den 
U.S.-Bundesstaaten zu günstigen Konditio-
nen in Euro gebündelt an BfJ überwiesen 
werden können. Seit Januar 2023 befindet 

sich die Lösung im Betrieb, wobei der Um-
stellungsprozess im Frühjahr 2023 noch läuft 
und von der Umsetzung in den einzelnen 
U.S.-Bundesstaaten abhängig ist. Die Um-
stellung auf den elektronischen Zahlungsver-
kehr mit den USA ist für die Betroffenen 
mit deutlichen Vorteilen verbunden, ins-
besondere können so Unterhaltsleistungen 
noch schneller und kostengünstig ausgezahlt 
werden. 

III. Auslandsadoption 

Das Haager Adoptionsübereinkommen (HAÜ) 
von 199360 feiert in diesem Jahr seinen 30. Ge-
burtstag. Das Übereinkommen gewährleistet 
den Schutz von Kindern bei internationalen 
Adoptionen und etabliert Verfahren für die Zu-
sammenarbeit. Um die Adoptionsvermittlung 
am Wohl des Kindes und seiner Grundrechte 
auszurichten und Kinderhandel zu verhindern, 
stellt das Übereinkommen strenge Anforderun-
gen an internationale Adoptionen, bei denen 
der Aufenthalt des Kindes von seinem Heimat-
staat in einen anderen Staat wechselt. Vertrags-
staaten trifft insbesondere die Pflicht, vor einer 
internationalen Adoption die Unterbringungs-
möglichkeiten im Heimatstaat, die Einwilligung 
der leiblichen Eltern in die Adoption sowie die 
Eignung der Adoptionsbewerbenden zu prüfen. 
Herkunfts- und Aufnahmestaat arbeiten dafür 
zusammen. Deutsche Zentrale Behörde auf 
Bundesebene ist das BfJ.61 

Mit Wirkung seit dem 1.4.2021 hat der deut-
sche Gesetzgeber durch das Adoptionshilfe-
Gesetz62 bewährte Schutzstandards aus dem 
Übereinkommen auch auf solche Staaten er-
streckt, die nicht Vertragsstaat des HAÜ sind.63 

Internationale Adoptionen – auch aus Staaten, 
die nicht Vertragsstaat des Übereinkommens 
sind – müssen seitdem durch eine anerkannte 
Vermittlungsstelle begleitet werden. Internatio-
nale Adoptionen, die nicht von einer Zentralen 
Adoptionsstelle der Landesjugendämter oder 
einer staatlich anerkannten Auslandsvermitt-
lungsstelle begleitet wurden, sind nach § 2b 
Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG) ver-
boten. Ohne Vermittlung durchgeführte inter-
nationale Adoptionen werden nach § 4 Abs. 1 
Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG) im Inland 
grundsätzlich nicht mehr anerkannt. Interes-
sierte, die in Deutschland leben und ein Kind 
aus dem Ausland adoptieren möchten, müssen 
sich daher zwingend an eine zur Auslandsver-
mittlung berechtigte Fachstelle in Deutschland 
wenden.64 Als Bundeszentralstelle für Aus-
landsadoption ist das BfJ an Verfahren vor den 
Familiengerichten zur Anerkennungs- und Wir-
kungsfeststellung ausländischer Adoptionsent-
scheidungen nach § 2 AdWirkG beteiligt und 
gibt in diesem Rahmen Stellungnahmen ab. 

1. Fallzahlentwicklung im BfJ 
Die internationale Adoptionsvermittlung in 
Deutschland und weltweit ist in den letzten 
Jahren deutlich zurückgegangen. Internationale 

Adoptionen werden sowohl in den Herkunfts-
als auch den Aufnahmestaaten zunehmend kri-
tisch gesehen. Als Erkenntnisquellen hinsicht-
lich der zahlenmäßigen Entwicklung des in-
ternationalen Adoptionsgeschehens stehen 
dem BfJ die Aktenverwaltung zu den familien-
gerichtlichen Verfahren nach dem AdWirkG, 
an denen das BfJ zu beteiligen ist sowie die im 
BfJ verwaltete Meldedatenbank nach der Aus-
landsadoptions-Meldeverordnung, in der die 
durch eine deutsche staatlich anerkannte Stelle 
vermittelten Adoptionen erfasst werden, zur 
Verfügung. 

Die Zahl der familiengerichtlichen Anerken-
nungsverfahren nach dem AdWirkG hat sich 
auf niedrigem Niveau stabilisiert.65 In 2022 
wurde das BfJ an 217 Verfahren beteiligt 
(Vorjahr: 207). Das Niveau liegt insgesamt 
über den Zahlen nach der Meldedatenbank, 
weil die Anerkennung ausländischer Adoptio-
nen auch „unbegleitete“ Auslandsadoptionen 
sowie im Ausland durchgeführte Inlands-
adoptionen und Drittstaatenadoptionen mit 
Beteiligung deutscher Adoptiveltern und Alt-
fälle (vor 2002) mitumfasst. Bei den Anerken-
nungsverfahren lagen im Berichtsjahr die 
Herkunftsstaaten USA (19) und Thailand (18) 
an der Spitze. Insgesamt betrafen die Aner-
kennungsverfahren über 60 Herkunftsstaa-
ten, etwa zwei Drittel Vertragsstaaten, ein 
Drittel Nicht-Vertragsstaaten. 

Nach der Auslandsadoptions-Meldeverord-
nung wurden dem BfJ 84 Adoptionen von 
Adoptionsvermittlungsstellen in 2022 gemeldet 
(Vorjahr: 80). Bei weitem stärkster Herkunfts-
staat auf der Grundlage der Abschlussmeldun-
gen war Thailand (35). Mit der Russischen Fö-
deration ist das Adoptionsgeschehen infolge 
des Angriffskriegs gegen die Ukraine praktisch 
vollends zum Erliegen gekommen. Die aner-
kannte Auslandsvermittlungsstelle „Zukunft für 
Kinder e.V.“, die auch eine Zulassung für die 
Russische Föderation hatte, musste schließen. 
Insgesamt wurden Kinder aus 19 Herkunfts-

57 OLG Karlsruhe, Beschluss vom 17.1.2022 – 10 WF 
1/21, juris. 

58 www.hcch.net – „child support“. 
59 Practice Guide on the application of Regulation no. 

4/2009 on maintenance obligations, abrufbar bis-
her nur in englischer Sprachfassung unter den 
EJN-Veröffentlichungen im Europäischen Justizpor-
tal unter https://e-justice.europa.eu/287/EN/ejn_s_ 
publications. 

60 Haager Übereinkommen vom 29.5.1993 über den 
Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der internationalen Adoption, BGBl. 
2002 II, 1035. 

61 www.bundesjustizamt.de/auslandsadoption. 
62 BGBl. 2021 I, 226 ff. 
63 Siehe hierzu im Einzelnen Schlauß, FamRZ 2021, 

249. 
64 Vgl. hierzu die Übersicht über die zuständigen Stellen 

unter www.bundesjustizamt.de/auslandsadoption. 
65 Siehe im Einzelnen den Tätigkeitsbericht 2022 des 

BfJ unter www.bundesjustizamt.de/auslandsadop-
tion („Tätigkeitsberichte“). 
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staaten nach Deutschland vermittelt, davon 
über 80 % aus Vertragsstaaten. 75 % der ver-
mittelten Adoptionen wurden durch anerkann-
te Auslandsvermittlungsstellen gemeldet, 25 % 
durch die Zentralen Adoptionsstellen der Lan-
desjugendämter. Überwiegend handelte es 
sich um Fremdadoptionen (76 %). 

2. Aktuelle Rechtsprechung 
Zum 1.4.2021 sind die gesetzlichen Neue-
rungen infolge des Adoptionshilfe-Gesetzes 
in Kraft getreten.66 Eine wesentliche Zielset-
zung des Adoptionshilfe-Gesetzes ist die Ein-
dämmung von internationalen Adoptionen, 
die nicht durch eine Adoptionsvermittlungs-
stelle begleitet wurden. Ohne Vermittlung 
durchgeführte internationale Adoptionen 
werden im Inland nicht mehr anerkannt, es 
sei denn, es ist zu erwarten, dass zwischen 
dem Annehmenden und dem Kind ein El-
tern-Kind-Verhältnis entsteht und die An-
nahme für das Wohl des Kindes erforderlich 
ist (§ 4 Abs. 1 AdWirkG). Maßgeblich ist der 
Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung 
(§ 4 Abs. 2 AdWirkG). Da nach den Über-
gangsbestimmungen das neue Recht nur für 
internationale Adoptionsverfahren gilt, die 
nach dem 31.3.2021 eingeleitet wurden, 
greifen die neuen Bestimmungen in der Pra-
xis erst schrittweise. Bislang sind auf der 
Grundlage des neuen Rechts lediglich die 
nachfolgenden Entscheidungen ergangen. 
Aussagekräftige Tendenzen zu den Wirkun-
gen der Reform lassen sich danach derzeit 
noch nicht feststellen. 

Das AG Köln hat einen Anerkennungsantrag 
bezüglich einer in Kirgisistan ergangenen 
Adoptionsentscheidung zurückgewiesen.67 

Zugrunde lag eine Verwandtenadoption. Der 
leibliche Vater des Angenommenen war ver-
storben. Das Kind lebte bei seiner Mutter in 
Kirgisistan. Das Adoptionsverfahren war sei-
tens der Annehmenden, der Großmutter des 
Kindes, ohne Beteiligung einer deutschen 
Fachstelle durchgeführt worden. Daher kam 
eine Anerkennung nach Art. 23, 24 HAÜ 
nicht in Betracht, sondern war nur ausnahms-
weise unter den Voraussetzungen des § 4 
Abs. 1 Satz 2 AdWirkG möglich. Diese Vo-
raussetzungen verneint das Gericht. Die An-
nahme müsse sich (entsprechend dem Maß-
stab aus § 1741 Abs. 1 Satz 2 BGB) nicht 
nur als vorzugswürdige Alternative darstellen, 
sondern die für das Kind gegenüber denk-
baren Alternativen deutlich bessere Lösung 
sein. Daran fehle es. Das 14-jährige Kind lebe 
unverändert bei seiner leiblichen Mutter und 
sei in Kirgisistan verwurzelt. Die Ermögli-
chung lediglich besserer wirtschaftlicher Ver-
hältnisse für den Angenommenen reiche 
nicht aus. Für den Fall, dass das Adoptions-
verfahren vor dem 1.4.2021 eingeleitet wor-
den sein sollte, führte das Gericht hilfsweise 
aus, scheitere eine Anerkennung am Ordre-
public-Vorbehalt (§ 109 Abs. 1 Nr. 4 

FamFG). Es fehle an einem Adoptionsbedürf-
nis, einer Elterneignungsprüfung und an ei-
nem zu erwartenden Eltern-Kind-Verhältnis. 

Das AG Stuttgart hat demgegenüber eine 
„unbegleitete“ Verwandtenadoption aus der 
Russischen Föderation nach neuem Recht 
anerkannt.68 Nach den Feststellungen zum 
Sachverhalt kümmerten sich die geschiedenen 
Eltern nicht um den Sohn. Die Kindesmutter 
sei arbeitslos und alkoholabhängig, der Vater 
drogenabhängig und neu verheiratet. Der An-
genommene lebe bei seiner 83-jährigen Ur-
großmutter in Russland, die altersbedingt mit 
der Erziehung überfordert sei. Die Lebens-
umstände des Kindes und der Annehmenden 
wurden in Russland von einer russischen, 
staatlichen Fachstelle geprüft. Dabei war den 
staatlichen Stellen in der Russischen Föderati-
on die Absicht der in Deutschland lebenden 
Annehmenden (die Großmutter des Kindes 
mütterlicherseits) bekannt, das Kind nach 
Deutschland zu bringen. Nach Beteiligung des 
Landesjugendamts und Jugendamts hat das 
AG Stuttgart die Voraussetzungen des Aus-
nahmetatbestandes nach § 4 Abs. 1 Satz 2 
AdWirkG bejaht. Die Annahme durch die 
Großmutter sei für das Wohl des Kindes erfor-
derlich und es sei zu erwarten, dass zwischen 
der Annehmenden und dem Kind ein Eltern-
Kind-Verhältnis entstehe.69 

Das OLG Köln hat in einem schwierigen 
„Grenzfall“ in Abänderung der Entschei-
dung des AG Köln eine in Liberia ausgespro-
chene Adoption anerkannt.70 Die Ange-
nommene litt an erheblichen körperlichen 
Beeinträchtigungen. Es drohte die Amputati-
on des linken Beines. Die Annehmenden, 
beide als deutsche Staatsangehörige medizi-
nisch in Liberia tätig, holten das Kind mit 
dem Ziel nach Deutschland, das Mädchen 
operieren zu lassen. Bereits wenige Monate 
später beantragten die Annehmenden, ohne 
Einbindung einer deutschen Fachstelle, die 
Adoption des Kindes in Liberia. Das AG Köln 
wies den Antrag auf Anerkennung der libe-
rianischen Adoptionsentscheidung zurück. Es 
fehle an der Erforderlichkeit einer Adoption 
zum Wohle des Kindes. Denn im Vorder-
grund stehe die Sicherstellung der medizini-
schen Versorgung in Deutschland. Damit sei 
kein familienrechtliches Motiv Anlass für die 
Adoption gewesen. Im Übrigen habe nur ei-
ne unzureichende Kindeswohlprüfung statt-
gefunden. Der Senat hat die Beschwerde 
nach Anhörung der Annehmenden und des 
Kindes für begründet erachtet. Zwar sei die 
Adoption ohne die vorgeschriebene interna-
tionale Adoptionsvermittlung vorgenommen 
worden. Jedoch lägen die Voraussetzungen 
des § 4 Abs. 1 Satz 2 AdWirkG vor. Inzwi-
schen sei nach rund zwei Jahren in Deutsch-
land ein Eltern-Kind-Verhältnis entstanden. 
Die Annahme sei auch für das Wohl des 
Kindes erforderlich. Zwischen den Anneh-

menden und dem Kind bestehe eine enge 
Beziehung. Das Kind werde durch die An-
nehmenden gefördert, medizinisch versorgt 
und in den Familienverbund eingebunden. 
Die Mutter des Kindes habe bei einem Be-
such in Liberia deutlich gemacht, dass sie 
das Kind nicht zurückhaben wolle. Im Übri-
gen liege kein Verstoß gegen § 109 Abs. 1 
Nr. 4 FamFG vor. Dem Gericht in Liberia sei-
en die Umstände der internationalen Adop-
tion bekannt gewesen. Das nationale Recht 
zur Adoption sehe eine Prüfung des Kindes-
wohls vor, die zumindest mit den deutschen 
Vorgaben vergleichbar sei. Eine jedenfalls 
eingeschränkte Prüfung der Kindeswohl-
gesichtspunkte habe stattgefunden.71 

3. Internationale Zusammenarbeit 

Im Juli 2022 fand eine Spezialkommission 
der Haager Konferenz für Internationales 
Privatrecht zum Haager Adoptionsüberein-
kommen statt. Es wurden u.a. ein Toolkit 
zur Verhinderung und Bekämpfung illegaler 
Praktiken bei internationalen Adoptionen so-
wie Musterformulare zur Verwendung im 
Rahmen des Übereinkommens entwickelt. 
Daneben spielte die Herkunftssuche eine 
maßgebliche Rolle. Insgesamt wurden über 
50 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
verabschiedet.72 

66 Siehe zur Reform im Einzelnen Schlauß, FamRZ 
2021, 249. 

67 AG Köln, Beschluss vom 27.1.2023 – 312 F 87/22, 
unveröffentlicht. 

68 AG Stuttgart, Beschluss vom 17.10.2022 – 27 F 
1679/21, unveröffentlicht. 

69 Zur Kritik an den Neuregelungen des Adoptionshil-
fe-Gesetzes insbesondere bei Verwandten- und 
Stiefkindadoptionen vgl. Majer, NZFam 2023, 109, 
111. 

70 OLG Köln, Beschluss vom 9.1.2023 – II-14 UF 
126/22, FamRZ 2023, 443. 

71 Vgl. zu der Entscheidung die zustimmende Anmer-
kung von Helms, FamRZ 2023, 448. 

72 Abrufbar unter www.hcch.net – Adoption. 
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